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Zwei und Zwanzigſter Jahrgang.
3. Quartal. Sonnabend den 2. September 1848. Stück 19.

Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten
auf den 2. September l848, Nachmittags 5Uhr,

Als Gegenſtände der Verhandlung ſind wenigſtens
vorläufig zu bezeichnen a) das ſich nächſtens erledigende
Contracts- Verhältniß zu Herrn Querfurth über die Brunnen-
Reparaturen b) Verausgabung von Koſten des Prozeſſes
über das Patronat am Seniorate e) ein Bericht über die
Gotthardtsteich-Angelegenheit; d) die Verpachtung des Grä-
fenängerchen e) Ernennung von Deputirten zu Ermitte-
lung des Werths der Hausgrundſtücke behufs der Wählbar-
keit als Stadtverordnete eine Differenz über Koſten, die
durch Verpflegung eines ausländiſchen Geſellen entſtanden
ſind die Frage über die Abänderung der Schleuſen am
Rathyauſe und über die mehrfach gewünſchte Ableitung des
ſich in der Dammgaſſe ſammelnden Waſſers.

Das preußiſche Verfaſſungswerk.
Fortſetzung. t

Wir können die von der Commiſſtion nochmals aufgenommenen Verhand-
lungen über den Beſitzer des Kirchenvermögens füglich übergehen da ſie
ebenfalls zu keinem beſtimmtern Reſultate führten, müſſen aber üher den Be
ſitz ſelbſt noch einiges hinzufügen.

Ungeachtet nämlich in den Motiven bemerkt iſt, es bedürfe gar keiner be
ſondern Beſtimmungen, um den Religionsgeſellſchaften ihr Eigenthum zu ſichern,
ſo haben unverkennbar die Katholiken ein großes Jntereſſe, dergleichen in die
Verfaſſung aufzunehmen. Dies ergiebt ſich ſchon daraus, daß Bauerband nebſt
7 andern noch nach dem Schluß der Verhandlungen über dieſen Gegenſtand
folgendes Minoritätsgutachten zu Protokoll gegeben hat: „„den Religionsgeſell-
ſchaften und religiöſen Gemeinden wird das Eigenthum und der Genuß ihrer
für Cultus-, Unterrichts und Wohlthätigkeitszwecke beſtimmten Anſtalten, Stif
tungen und Fonds gewährleiſtet, ſowie die Befugniß, auch fernerhin Eigenthum
für dieſe Zwecke unter den geſetzlichen Beſchränkungen zu erwerben und zu be-
ſitzen. Jenes Intereſſe beweiſt uns aber auch die Geſchichte, beweiſt uns die
Bulle de salute animarum vom 16. Juli 1821. Durch dieſe Bulle iſt, wie
bekannt, die Verfaſſung der katholiſchen Kirche innerhalb des preußiſchen Staats
und die Eintheilung derſelben in Bisthümer und Erzbisthümer feſtgeſtellt wor
den. Jn Betreff der Dotation derſelben nun, die nur zum geringen Theil aus
den vorhandenen Beſitzthümern der Kirche beſchafft werden konnte erwartete
man eine Unterſtützung vom Könige, und zwar in folgender Weiſe: derſelbe
ſolle der Kirche ſoviel Staatswaldungen zuweiſen als erforderlich wären, um
durch deren Grundzinſen die kirchliche Ausſtattung zu decken jeder Diöces
ſollte ein Theil namentlich angewieſen und als Beſitz übergeben werden. Da
nun aber ſämmtliche Staatswaldüngen zu jener Zeit den Staatsgläubigern
hypothekariſch verpfändet waren ſo forderte man bis zu deren Einlöſüng, die
ſpäteſtens im Jahre 1833 erfolgt ſeyn ſollte die der Dotation entſprechende
Summe baar aus der Regierungs Hauptkaſſe: von dem genannten Jahre an
follte aber die Kirche unweigerlich in den Beſitz jener Grundrente eintreten,
und der Staat ſollte ſchlimmſten Falls gehalten ſeyn, die erforderlichen Grund
ſtücke zu kaufen und der Kirche zu übergeben. Dies ſind im allgemeinen
die Hoffnungen, deren wie noch mancher andern Erfüllung jene Bulle von un
ſerm Könige erwartete wir nennen dieſelben Hoffnungen, weil jene Bulle trotz
der königlichen Sanktion keineswegs die Bedeutung eines Staatsvertrags hat;
denn nach kanoniſchem Rechte giebt es keine rechtsgültigen Verträge mit Ket-
zern, und nach preußiſchem konnte ſchon damals kein König ohne Genehmigung
der Stände etwas von den Forſten des Staats verſchenken. So hat denn
auch bis jetzt die katholiſche Kirche nichts von ihnen erhalten und zu der er

forderlichen Menge von anzukaufenden Grundſtücken hat der Staat auch kein
Geld gehabt: dafür hat aber die katholiſche Kirche, welche preußiſcher
Bürger umfaßt, jährlich 724,792 Thlr. aus Staatsmitteln bezogen, wogegen
die evangeliſche, die Preußen enthält, nur 362,062 Thlr. bezogen hat.
So lautet die offteielle Angabe des Haupt Finanz Etats von dieſem Jahre.
Jetzt ſcheinen aber die alten Hoffnungen wieder aufzuleben, man ſcheint zu füh
len, daß jetzt oder nie ein Anſpruch erhoben werden muß. Wenigſtens weiſt
die außerordentliche Rührigkeit der Partei darauf hin Walter, der rechtskun-
dige Profeſſor aus Bonn, einer der talentvollſten Vertreter des Katholicismus

titeln beruhenden Leiſtungen bleiben fortbeſtehen.““ Jedenfalls dürfen wir ei-
ner ſehr bewegten Discuſſion über dieſen Gegenſtand in der Plenarverſammlung
entgegen ſehen und wir wollen nur wünſchen daß dieſelbe beherzigen möge,
was der Katholik Waldeck am Schluſſe ſeiner Motive über dieſen Artikel ſagt:
„„ſpecielle Zuſicherungen und Klauſeln haben in einer ſolchen Sache immer et
was Bedenkliches, da ſie der Mißdentung leicht unterliegen können.

Artikel 21. iſt der einzige, den man in Bauerbands Faſſung angenommen
hat. Die beantragten Zuſätze von Baltzer, daß an die Stelle des Eides das
feierliche Gelöbniß treten ſolle, und von Zenker, daß die Abſchließung der
Civilehe der religiöſen Feier vorangehen müſſe, wurden beide verworfen doch
ſoll, wie wir hören, der letztere in den Abtheilungen Anklang gefunden haben.

Faſt dieſelben Gegenſätze die ſich bei der Berathung der kirchlichen An
gelegenheiten entgegenſtanden, treten uns auch in der Unterrichtsfrage entgegen.
Jm richtigen Vorgefühl hierüber hatte die Commiſſion die Berathung der letz
tern bis zur Regulirung des Kirchenweſens verſchoben ungeachtet die beiden
Referenten über das Unterrichtsweſen, Baumſtark und Elsner aus Breslau,
ihr Referat viel früher eingereicht hatten. Darum ergeben ſich auch in dieſer
Berathung faſt dieſelben Reſultate als in der vorigen während über die Frei-
heit der Schule die größte Uebereinſtimmung ſich findet, ſo gehen die Meinun
gen über die Fonds ob dieſelben vom Staat oder von der Gemeinde zu be
ſchaffen ganz auseinander, und diejenigen welche am Patronate feſthielten,
halten auch das Aufſichtsrecht der Kirche über die Schule feſt. Der Regierungs
entwurf hatte die Freiheit des Unterrichts nur negativ geſichert dadurch daß
er alle ungeſetzlichen Beſchränkungen abſchnitt Baumſtark will ſie poſitiv feſt
ſtellen durch folgenden Vorſchlag „„die Freiheit des Unterrichts aller Grade
wird gewährleiſtet. Vorbeugende, beengende Maßregeln ſind unterſagt. Ver
gehen und Verbrechen bei dem Unterrichte werden nach den Geſetzen beſtraft.
Die Commiſſion ging in dieſer Sicherſtellung noch weiter. Wie ſie dem Staate
keine Berechtigung zugeſtand die Qualification der Privatlehrer von ſeiner
Prüfung und Genehmigung abhängig zu machen, ſich darin an die Grund
rechte des deutſchen Volks anſchließend, (F. 18. Unterricht zu ertheilen und
Unterrichtsanſtalten zu gründen, ſteht jedem unbeſcholtenen Deutſchen frei.)
ebenſo legte ſie auf den Vorſchlag von Windhorſt die Beſtimmung wo die
Kinder unterrichtet werden ſollen, ganz in die Hand der Eltern. Dafür nahm
ſie aber auf den Antrag Elsners für die Eltern die Verpflichtung auf, ihre
Kinder in den Elementargegenſtänden unterrichten zu laſſen.

Jn Art. 23. nach Baumſtark erregte beſonders der erſte Satz den leb
hafteſten Widerſpruch derſelbe lautete nämlich: „die öffentliche Schule, insbe-
ſondere die Volksſchule, iſt weſentlich Sache der Gemeinde unter Beihülfe des
Staats. Jn den öffentlichen Volksſchulen wird der Unterricht unentgeldlich er
theilt. Die Mittel zur Einrichtung, Unterhaltung und Erweiterung derſelben
werden von den Gemeinden und aushülfsweiſe vom Staate aufgebracht.“
Dieſer Anſicht gegenüber welche unter andern der frühere Unterrichtsminiſter
Schwerin vertreten hatte, und die auch im jetzigen Miniſterium herrſchend ſeyn
möchte, forderte Elsner folgende Faſſung des Artikels: der öffentliche Unter

richt wird aus Staatsmitteln beſtritten, und fällt weder den einzelnen Staats-



bürgern noch den einzelnen Gemeinden zur Laſt.“ Stein aus Breslau wollte
eine Art Vermittelung zwiſchen beiden indem er zwar die Volksſchule als
Staatsſache angeſehen wiſſen wollte, aber die Beihülfe der Gemeinden hinzu
nahm. Wualdeck erklärte ſich zwar für den Baumſtarkſchen Vorſchlag, wollte
aber zwiſchen die Gemeinde und den Staat als Aushülfe den Gemeindeverbänd
noch eingeſchoben wiſſen. Die Majorität entſchloß ſich endlich, den theoretiſchen
Anfangsſatz Baumſtarks zu ſtreichen und nur die practiſchen Folgeſätze unter
Hinzunahme des Waldeckſchen Amendements in das Geſetz aufzunehmen.

Nachträglich reichte Bauerband nebſt 4 andern den Zuſatz ein, daß die
Gemeinden nur inſoweit zur Errichtung und Erhaltung der Schulen verpflichtet
ſeyen, als dem Bedürfniſſe nicht bereits anderweitig genügt iſt oder wird.

Jn den Abtheilungen hat man die Schwere des Satzes die Schule iſt
Staatsanſtalt, ausgerechnet und gefunden, daß derſelbe dem Staate mindeſtens
9,000,000 Thlr. koſtet allerdings ein kleiner Unterſchied gegen die 600,000
Thlr., die in dem jetzigen FinanzEtat hoch gerechnet für das Elementarunterrichts
weſen ausgeworfen ſind. Daher möchte die Befürchtung, die in den Motiven
ausgedrückt iſt, nicht unbegründet ſeyn, es möchte die ſofortige Einführung je-
nes Princips der Schule Fonds entziehen zu deren vollſtändigen Erſatz der
Staat nicht füglich in der Lage ſeyn möchte. Sicherlich iſt in den-22 Mill.,
welche der Finanzminiſter bis jetzt ſchon veranſchlagt hat, auf jene Neuausgabe
keine Rückſicht genommen.

Ueber die Art einer Beaufſichtigung der Schulen hatte Baumſtark ſelbſt
keine Veſtimmung in die Verfaſſung aufgenommen die Commiſſion hielt aber
eine ſolche für nothwendig, und nahm den Antrag Elsners an, wie er ſich in
Art. 24. findet. Da ſich jetzt grade über dieſen Gegenſtand ein öffentlicher
Streit erhoben hat und Stimmen laut geworden ſind, welche das Aufſichtsrecht
über die Schulen der Kirche gewahrt wiſſen wollen ſo bemerken wir noch,
daß ſich auch innerhalb der Commiſſion ein aber ſehr kleiner Theil für dieſe
Meinung ausgeſprochen, welche in einem Separatvotum (Bauerband, Niemeyer
n. ſ. w.) ſich dagegen verwahrten, daß der Kirche der ihr auf das Erziehungs-
weſen gebührende Einfluß entzogen werden ſolle. Ein anderer größerer Theil
(Behnſch nebſt 10 andern) wollte dagegen nach der entgegengeſetzten Seite
weiter gehen und verlangte nicht nur hinſichtlich der Aufſicht, ſondern auch
hinſichtlich der Unterrichtsgegenſtände eine gänzliche Trennung der Schule von
der Kirche in folgendem Amendement: Die öffentlichen Volksſchulen ſind
nicht confeſſionell und der Religionsunterricht iſt kein Gegenſtand der öffent
lichen Volksſchule als ſolcher.“ Die Majorität nahm aber dieſen Satz nicht
an und verwies alle weitern Beſtimmungen an ein Unterrichtsgeſetz

An den geiſtigen Verkehr ſchließt ſich unmittelbar der Waffenverkehr, aus
der Schule treten wir auf den Exercierplatz. Je auffallender uns die Auslaſ-
ſung des Rechts der Volksbewaffnung im Regierungsentwurfe war, da es uns
eine ausgemachte Thatſache zu ſeyn ſchien daß zur Sicherheit eines freien
Staates wie ſich Art. II. der Zuſätze zur amerikaniſchen Verfaſſung aus
drückt das Recht des Volks Waffen zu haben und zu tragen unverletzlich
bleiben und darum in der Verfaſſung garantirt werden muß: deſto zufriedener
begrüßen wir die Aufnahme dieſes Rechts unter die Grundrechte des Volks,
(trotz ſo mancher Spielereien mit demſelben) deſto zufriedener ſind wir mit ſei-
ner Verbindung mit dem Volksunterricht. Denn wir gewahren darin ein Zei
chen von der Humanität unſerer Zeit, deren unabweisliche Forderung es iſt,
daß die geiſtige und leibliche Erziehung unſerer Jugend in Zukunft mehr als
bisher Hand in Hand gehen muß und wir können den Wünſchen Arndts, die
er in der Paulskirche ausgeſprochen hat, nur beipflichten daß die zukünftige
Jugend Germaniens nicht blos für die innern ſondern auch für die äußern
Kämpfe des Lebens gerüſtet die Schulen verlaſſen möge!

Waldeck, von deſſen Relation Berends nur in der Form abweicht, iſt
hauptſächlich der Urheber von Art. 26. 32. Ueber das Recht der allgemeinen
Wehrhaftigkeit nebſt deſſen nothwendigen geſetzlichen Beſchränkungen, wie es
Art. 26. ausgeſprochen wird, ſo wie über die Eintheilung der bewaffneten
Macht in ſtehendes Heer Landwehr und Volkswehr war keine Meinungsver-
ſchiedenheit vorhanden. Nur die Beſtimmungen über die Dauer und die Einſtellung
zur Dienſtzeit, welche von Waldeck noch in Art. 27. aufgenommen waren,
wurden auf Antrag Zenkers geſtrichen. Art. 29. wurde von Reichensperger
und Blöm noch genauer formulirt, namentlich wurde in Betreff der Verwen
dung der Vöolkswehr, welche der Referent auf die Heimath beſchränkt hatte
andere wollten dazu noch die angrenzenden Kreiſe nehmen das Allgemeinere
im Jnnern des Landes geſetzt. Sehr verſchieden waren dagegen die An
ſichten der Commiſſtoensmitglieder über die Führerwahl. Waldeck hat darüber
in Art. 30. folgendes feſtgeſtellt „„Die Volkswehr hat das Recht, ihre Füh
rer ſelbſt zu wählen. Der Landwehr ſteht dies Recht nur bis zum Grade des
Hauptmanns einſchließlich zu. Die Art der Wahl beſtimmt das Geſetz.““
Reuter wollte aber von dieſer freien Wahl die Corpsführer ausgenommen wiſ-
ſen, welche die Executivgewalt aber aus 3 von der Volkswehr vorgeſchlagenen
Candidaten wählen ſollte, Phillips beſchränkte dieſen Wahlmodus auf den
oberſten Führer in der Hauptſtadt, Ulxich wollte alle derartigen Beſtimmungen
einem beſonderen Geſetze vorbehalten und Baumſtark ſtellte endlich folgenden
Antrag „„Die Volkswehr hat das Recht, ihre Führer bis zum Grade des
Majors ſelbſt zu wählen. Für die höhern Grade wählt ſie auf dem Lande
die Kreisvertretung und in den Städten der Magiſtrat in der Art, daß dieſe
Wahlkörper der Staatsregierung 3 Canbidaten zur Auswahl vorſchlagen.
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Es wurden jedoch alle dieſe Vorſchläge verworfen und dafür der von Wachs
muth angenommen, wie er ſich Art. 30. findet. Ein Zuſatz von Mätzke, daß
die in Kriegszeiten mobil zu machende Volkswehr dem Geſchäftskreiſe des
Kriegsminiſteriums zu überweiſen iſt, wird verworfen, ebenſo das Amendement
von Heſſe: der Landwehr ſteht das Recht zu, bis zum Grade des Hauptmanns
3 Candidaten für jede Officierſtelle zur Auswahl und Beſtätigung vorzuſchlagen.

Jn Art. 31. ſtrich die Majorität den Anfangsſatz Die Unterſchiede des
Rangs und der Subordination beſtehen nur in Beziehung auf den Dienſt und we
gen deſſelben Waldeck nebſt 9 andern hielten denſelben jedoch als Minoritäts
gutachten feſt. Von einem weitern Zuſatze Heſſes wird nur Art. 32. bei
behalten, da gegen die Motivirung daß die bewaffnete Macht weſentlich ge
horchend ſey, geſtrichen. Ebenſo wies man endlich noch den Zuſatz ab, den
Behnſch aus der belgiſchen Verfaſſung (121.) entlehnt, vortrug Fremde Trup
pen dürfen das Staatsgebiet nur kraft eines beſonderen Geſetzes betreten.

(Fortſetzung folgt.)

Die Preßfreiheit und unſere geſelligen
Verhältniſſe.

(Allg. Anz.)

Man rühmt es als den Segen der Preßfreiheit, daß
Alles öffentlich beſprochen werden darf man muß alſo auch
die Mißbräuche der Preßfreiheit rügen dürfen. Denn
leider ſtellt es ſich auch bei dieſem Gute heraus daß man
nicht immer das rechte Maaß einzuhalten verſteht. Von
dem Mißbrauche, der damit ſchon im Großen und Allge-
meinen getrieben wurde, daß man die Freiheit der Rede und
der Preſſe für ſeine oft ſehr ſelbſtſüchtigen Sonderintereſſen
benutzte, oder daß man gar Anarchie und Geſetzloſigkeit pre-
digte, ſoll jetzt nicht weiter die Rede ſeyn denn dieſes Ge-
bahren richtet ſich ſelbſt und darf ſelbſt bei aufgehobener
Cenſur nicht von der Obrigkeit geduldet werden, denn es iſt
doch, abgeſehen von der Strafbarkeit eines ſolchen Beginnens,
lächerlich genug, wenn die tollſten Einfälle eines Ein-
zelnen für Volksſtimme, ja für Gottesſtimme ausgegeben
und als ſolche in die Welt-hinauspoſaunt werden. Hoffen
wir, daß die deutſche Ehrenhaftigkeit und der Sinn
für Geſetz und Ordnung, der bei allem Streben nach ge-
ſetzlichem und vernünftigem Fortſchritte feſtgehakten werden
muß, wenn nicht zuletzt dem wiederkehrenden Abſolutismus
in die Hände gearbeitet werden ſoll, die rechte Mitte finden
werde. Aber auf ein großes Unheil, welches ſich noth
wendig für unſere geſelligen Verhältniſſe aus dem unge-
zügelten Gebrauche der Preſſe herausſtellen muß, und wel-
ches von vielen in unſerer Zeit nicht bedacht wird, will Ein
ſender aufmerkſam machen. Das geſprochene Wort, und
wenn es auch, vom Sturme der bewegten Leidenſchaft her
vorgerufen, ein ſcharfes und verletzendes ſeyn ſollte, ver
wiſcht ſich mit der Zeit wieder es iſt ein Hauch, der in
die Lüfte zerfließt, und die heftig Streitenden drücken ſich
früher oder ſpäter wieder die Hand denn die Liebe iſt doch
gewöhnlich ſtärker als der Haß, und ein verſöhnendes Wort
läßt das harte vergeſſen. Anders iſt es aber mit dem ge
ſchriebenen und gedruckten Worte. Schon die Alten,
welche die Preſſe noch nicht kannten ſagten in Bezug auf
das erſtere: „„Litera scripta manet““ (der geſchriebene Buch
ſtabe bleibt), um wie viel mehr gilt dies von dem letzteren
Schreibe man darum immer mit Freimuth, und wo es ſeyn
muß, auch mit Schärfe über allgemeine Zuſtände und Ver-
hältniſſe iſt die Rede wahr und beruht ſie auf Gründen
ſie wird hier und da Eingang finden und das Beſſere her
beiführen. Aber vorſichtig und ſchonend ſey man in Bezug
auf alles Beſondere und Perſönliche. Da ſteht nun der
fatale Buchſtabe, den man vielleicht in einer leidenſchaftlichen
Aufwallung niedergeſchrieben, ſchon ſelbſt bereut hat, für
immer gedruckt, und mit ihm iſt nicht nur für die Gegen-
wart manch freundliches Band zerriſſen, ſondern die unglück
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gen Folgen erſtrecken ſich auch in die Zukunft hinüber.
er aber mag ihre Forderungen und Bedürfniſſe zum vor-

aus wiſſen! Da ſucht Einer, eine ihm nützliche und wohl-
thätige Verbindung anzuknüpfen, oder er bedarf einer Unter
ſtützung und Fürſprache aber da ſteht das fatale ge
druckte Wort, und Kinder und Kindeskinder können es viel-
leicht nicht wieder vergeſſen, und aus der Verbindung, aus
der Unterſtützung und Fürſprache wird nichts. Oder glaubt
ihr denn, daß ſich nicht auch hier das ewige Geſetz der Ge
rechtigkeit bewahrheiten werde Man wendet ein dem wahr
heitliebenden und freimüthigen Mann dürfe keine Rückſicht
auf perſönliche Verhältniſſe abhalten, die Wahrheit zu ſagen.
Gut, wenn es nur immer der letzteren gälte, und wenn
nicht oft auch perſönliche Abneigung dabei ihr wildes Spiel
triebe. Jn allen Dingen das rechte Maaß: das iſt
die goldene Regel, die auch hierbei beobachtet werden muß.
Das aber iſt den Maaßloſen mit Beſtimmtheit vorauszu-
ſagen daß für Viele unter ihnen eine Zeit kommen wird,
wo ſie es in Bezug auf perſönliche und geſellige Verhält
niſſe bitter beklagen werden, daß ſie auf die Stimme der
Mäßigung nicht gehört haben.

Fr. Weingart.
Der Johannisberg.

Als die Franzoſen Anno 1813 über den Rhein geflohen
und die verbündeten Monarchen in Frankfurt a. M. waren,
kam die Rede auf den Johannisberg, den der Marſchall
Kellermann, Herzog von Valmy, hatte mit dem Rücken
anſehen müſſen. Da ſprach der Kaiſer von Rußland: „Jch
denke, wir ſchenken die Eroberung unſerm wackern Miniſter
von Stein.“ Die beiden andern Monarchen waren damit
einverſtanden. Stein, der dabei war, rief aber entrüſtet
in ſeiner derben Weiſe aus: „Danke, Majeſtät! mag kein
geſtohlenes Gut.“ Die Monarchen lachten und Kaiſer
Franz ſagte: „So wollen wir's Metternich geben, der iſt
wohl nicht ſo wähleriſch.“ Er hatte recht, Metternich
nahm ihn, und der alte Herzog von Naſſau ließ es gut
ſeyn. Nun iſt der Beſitzer auch geflohen, wie weiland Kel-
lermann, nur in einer andern Richtung der Windroſe,
und Naſſau hat das ſchöne Fleckchen Erde, wie es ihm von

Gott und Rechtswegen gehörte. Kellermann ſoll manch-
mal nach den edlen Pröbchen eine tiefe Sehnſucht gefühlt
haben der alte Polizeiadminiſtrator Europa's wird wohl
dieſe Sehnſucht theilen.

Bonn, 16. Auguſt.
Folgende Adreſſe ließen Frauen Bonn's geſtern Sr.

Majeſtät dem Könige in Brühl überreichen.
Majeſtät!
Geliebter König und Herr!

So enge auch die Schranken gezogen ſind, in welchen
wir Frauen uns bewegen und wirken dürfen, ſo iſt es auch

nur die unbegrenzteſte Liebe zu unſerm Könige und Vater
lande, welche uns dieſe durchbrechen läßt. Es dünkt uns
eine heilige Pflicht, unſerm hochgeliebten Könige bei Aller-

höchſt deſſen Anweſenheit in Köln, dieſe Gefühle mit einigen
Worten zu ſchildern, und bitten wir, ſie allergnädigſt an
zunehmen. Wenn es möglich wäre, daß unſere tiefſte

Verehrung für Ew. Majeſtät geſteigert, unſere unwandelbare
Treue zu unſerm geliebten Könige noch mehr befeſtigt wer
den könnte, ſo wäre dies durch die letztverfloſſene Zeit ge-

ſchehen. Ew. Majeſtät haben Sich in dem jüngſt durchleb-
ten Zeitraum eine doppelte Krone erworben, indem auch noch

die Strahlenglorie der höchſten Menſchenwürde, der Selbſtver

läugnung und der Aufopferung für das Glück treuer Unter
thanen Ew. Maj. Haupt umkränzt. Darum thronet unſer
heißgeliebter König in den Herzen ſeines treuen Volkes feſt
und unerſchütterlich.

Wehe den Verblendeten, den Beklagenswürdigen, welche
Götzenbilder auf, den Altar des Vaterlandes ſtellen und an
dem Könige und ſich ſelbſt untreu werden! Dieſen Feinden
der Ordnung und des Rechtes wird die erlangte Freiheit
zum Fluche und zum eigenen Verderben werden Es ſoll
uns Frauen und Müttern die wichtigſte Lebensaufgabe ſeyn,
unſere Söhne vor dieſen grauenvollen Abwegen zu bewah-
ren, und die Begeiſterung, welche uns für König und Va-
terland durchglüht, auch in unſern Kindern zur heiligen
Flamme anzufachen! Wir Mütter werden unſern Söh-
nen ſelbſt die Waffen reichen wenn es gilt für Ew. Maj.
und unſer theueres Vaterland zu kämpfen, und ſo wahr uns
Gott helfen möge, wir ziehen es vor, ſie lieber todt als
treulos zu ſehen!

Gott ſey mit unſerm hochherzigen geliebten Könige und
uns allen!

Jn tiefſter Ehrfurcht Euer Majeſtät
Allerunterthänigſte

Bonn, 12. Auguſt 1848.
(Folgen die Unterſchriften

Am 11. Sonntag nach Trinitatis predigen in der
e e Vorm. Herr Diac. Simon; Nachm. Herrldj. eiß.
Stadtkirche: Vorm. Herr Paſtor Schellbach Nachm. Herr Diac.

Hartung.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Pfarrverweſer Kötteritz.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Profeſſor Hiecke ein Sohn dem Beutler und

Handſchuhmacher Prall eine Tochter.
Stadt. Geboren: dem Opticus und Mechanicus Kopp eine Toch-

ter dem Bürger und Fleiſchermſtr. Löwe ein Sohn dem Schloſſermſtr.
Frauenheim eine Tochter z dem Handarbeiter Koch eine Tochter dem Lein
webermeiſter Baſtian ein Sohn ein außerehel. Sohn eine außerehel. Toch
ter (todtgeb.) Getrauet: der Handarbeiter Langbein mit Joh. Dorothee
Bretſchneider. Geſtorben: die neugeb. Tochter des Opticus und Me-
chanicus Kopp, 1 T. alt, an Schwäche die Ehefrau des Bürgers und Schuh
machermeiſters Göbſer, im 55. J. an Verzehrung der einzige Sohn des
Bürgers und Glaſermſtrs. Schumpelt, 8 M. 2 W. alt, am Zahnen die
hinterl. Wittwe des Glaſermſtrs. Naumann im 64. J. an Altersſchwäche
der Dr. med. pract. Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Ehrhardt im 54.
J., an Leberverhärtung.

Neumarkt. Geboren: dem Webergeſellen, Niemann ein Sohn.
Geſtorben: die jüngſte Tochter des Barbiers Rudolph, im 1. J., an Kräm-
pfen der Reg. Secretair Baron von Lariſch, im 61. J., an Verzehrung.

Altenburg. Geboren: dem Königl. Preuß Reg. Aſſeſſor Schulze
eine Tochter ein unehel. Sohn. Geſtorben: der Bürger und Papier-
händler Freund, 74 J. 3 M. alt, an Altersſchwäche.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Es wird hierdurch wiederholt bekannt gemacht, daß der
der hieſigen Stadt zugeſtandene zweite Vieh und Roßmarkt
in dieſem Jahre auf Sonnabend den September fällt
und auf dem, unmittelbar bei dem Gaſthaufe zum Thürin-
giſchen Hofe belegenen ſtädtiſchen Grundſtücke abgehalten wird.

Standgeld für das zu Markte gebrachte Vieh wird auch
in dieſem Jahre noch nicht erhoben.

Merſeburg, den 14. Auguſt 1848.
Der Magiſtrat:

Cöln. Zeit.

e
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(1274) Grasverkauf.

derflur zu Merſeburg gelegenen Wieſenparzellen, und zwar
1) der Wieſenparzelle Nr. 1. bis 6. zu 22 Morgen 142

QRuthen Fläche,
2) der Wieſenparzelle Nr. 25. zu 10 Morgen Fläche,

ſoll im Ganzen 'oder einzeln an den Meiſtbietenden unter
den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen gegen
baare Zahlung verkauft werden.

Der Termin dazu iſt nächſtkommenden
Vierten October, Vormittags Eilf Uhr,

an Ort und Stelle anberaumt. Warmann.
(1263) Kartoffelverkauf. Montag den 4. Sep-

tember, früh 9 Uhr, ſollen am Weißenfelſer Chauſſeehauſe
14 Gehen Kartoffeln vom Unterzeichneten meiſtbietend ver
kauft werden, wozu Kaufluſtige ergebenſt eingeladen werden.
Auch ſind in meiner Wohnung, Entenplan Nr. 194., täglich
neue Kartoffeln im Ganzen und Einzelnen billigſt zu haben.

Merſeburg, den 1. September 1848.
A. Lehmann.

(1267) Handlungsanzeige. Von rein- und gut-
ſchmeckenden Apfelwein, welchen ich ſehr empfehlen kann,
empfing ich eine Sendung und verkaufe davon die Flaſche
zu 3 Sgr. und gebe bei Abnahme von 12 Flaſchen eine
Flaſche Rabatt. e

Merſeburg, den 31. Auguſt 1848.
C. M. Karlſtein.

(1271) Handlungsanzeige. Aechten Weineſſig,
aus Wein bereitet, das Quart 5 Sgr. bei Abnahme von
mindeſtens 5 Quart 44 Sgr. Vorzüglich ſchönen ſtarken
von Sprit bereiteten Weineſſig, welcher ſich beſonders zum
Einmachen der Früchte eignet, das Quärt 1 Sgr. bei Ab
nahme von 4 Eimern billiger, empfiehlt

C. W. Klingebeil.
Merſeburg, den 1. September 1848.

(1269) Dairiſches Eiſenachſen- Fett
empfiehlt billigſt

E. Dorenberg in der Oelgrube.

(1238) Ergebenſte Anzeige.
UUnter Hinweiſung auf das 30. Stück des Amtsblattes

vom Jahre 1848 bemerke ich, daß die hieſige Kavillerei-Ge-
rechtigkeit privilegirt und durch Zahlung einer erheblichen
Summe erworben worden, auch für das Kaviller-Geſchäft,
ſo weit es in polizeilicher Hinſicht gehandhabt wird, unun-
terbrochen ein Knecht von mir erhalten werden muß.

Mit Rückſicht hierauf erſuche ich deshalb die unter mei-
nen Bezirk gehörenden Herren Oeconomen und Viehhalten-
den hierdurch ergebenſt,

die gefallenen Thiere mir nicht zu entziehen,
und werde da, wo mein Erſuchen gegen Erwarten unbeach-
tet bleiben ſollte, meine Rechte durch ortspolizeiliches Ein-
ſchreiten und Klage geltend machen.

Lützen, den 16. Auguſt 1848.
Schmeißer, Scharfrichterei Beſitzer.

(1266) Anzeige.
Sonntag den 3. September

Kinderfeſt in Lauchſtädt.

Der diesjährige Herbſt-Graswuchs auf den in der Wer

ſtatt vorwärts gehen

Miſſionsfeſt in Weißenfels,
Mittwoch den 6. September c.

Der Gottesdienſt beginnt Nachmittags 2 Uhr.

(1275) Entlaufener Hund. Es iſt am vergan-
genen Sonntag Abends ein Hund von mitlerer Größe, ſchwarz
mit weißer Halskrauſe, weißen Füßen und weißer Ruthen-
ſpitze abhanden gekommen. Die Abgabe wird beim Gärtner
Tille erbeten.

(1262) Verloren. Es iſt von dem Gotthardtsthore
durch die Stadt bis zum Neumarktsthore ein Umſchlagetuch
verloren worden der Finder, welcher es im Hospitalgarten
abgiebt, erhält eine gute Belohnung.

(1273) Verloren. Es iſt am 27. d. M. auf dem
Wege von Pretzſch nach Kriegsdorf ein Umſchlagetuch ver
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, ſolches
gegen eine angemeſſene Belohnung bei der Hebamme Krug
in Pretzſch abzugeben.

(1272) Dank. Für die innige und herzliche Theil-
nahme, welche uns bei unſerm ſchmerzlichen Verluſte von
vielen Seiten ſo wohlthuend geworden iſt, beſonders dem
Herrn Paſtor Schellbach für ſeine ebenſo wahren als troſt-
reichen Worte am Grabe und dem Herrn Geh. Regierungs
rathe Hanewald, ſowie den Sängern der Liedertafel, fühlen
wir uns gedrungen öffentlich unſern tiefgefühlteſten Dank
auszuſprechen.

Merſeburg, den 29. Auguſt 1848.
Verwittw. Dr. Ehrhardt nebſt ihren fünf Kindern

(1270) Dank. Herzlichen Dank allen lieben Freun-
den welche unſere uns entriſſene, aber unvergeßliche liebe
Gattin und Mutter zu ihrem Grabe trugen und begleiteten.
Dem Herrn Paſtor Schellbach und Herrn Diacbnus Har-
tung für die ſtärkenden und tröſtenden Worte, die durch die
Grabrede gehalten wurden dem Herrn Dr. Krieg für die
liebevolle Behandlung, der, obgleich keine ärzliche Hülfe
möglich war, doch durch tröſtende Worte ihr Linderung zu
verſchaffen ſuchte; denen die an ihrem Krankenbette durch
öftere Theilnahme und tröſtende Worte ihre Schmerzen ver
kurzweilten, und endlich auch „denen, die ſich bewegt fühlten,
durch Kränze und Blumen Sarg und Grab zu ſchmücken,
Allen unſern tiefzollenden Dank.

Merſeburg, den 31. Auguſt 1848.
Der betroffene Gatte und Sohn Göbſer.

(1265) Beſcheidene Anfrage. Warum werden die
Frauen der Herren Regierungsräthe, die mit Sonnenſchir-
men, Leinwand, Seife, Schuhe u. ſ. w. handeln, nicht zur
Gewerbeſteuer angezogen, oder ſind ſie davon frei, wie früher

beim Grenzzoll Einige Handwerker.
(1264) Anfrage Welches ſind denn eigentlich die

überſaaliſchen Bauern, welche noch ſo dumm ſind, ſich von
der Geiſtlichkeit den Tag zur Abhaltung ihres Erndtedank-
feſtes beſtimmen zu laſſen welches doch von jeher in ihrer
eignen Wüllkühr lag? Jſt es denn möglich, daß es in der
jetzt ſo aufgeklärten Zeit noch ſolche giebt, welche ſich von
ihrem Geiſtlichen bevormunden laſſen, folglich rückwärts an-

Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
Montag Abend gefälligſt einzuſenden.

Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben. Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg
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